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XII .

2 . Die Aufhebung der Leibeigenſchaft und die

Abzug = Freiheit .

Nach den erſten Opfern des Schmerzens unternahm

Carl Friederich , auf die vielleicht einzig⸗thunliche

Art , Sein tief⸗ ergriffenes Gemuͤth aufzurichten . Seit

Jahren war eine der denkwürdigſten Regentenhandlungen

vorbereitet , die jezt am 23ten Julius zur feierlichen

Verkuͤndung kam —die Aufhebung der Leibeigenſchaft
und die damit in Verbindung geſezten groͤſſern Wohl -

thaten . Jener Reſt einer alten Rohheit war zwar laͤngſt
im Badiſchen gemaͤſiget worden . Die Leibeigenen wurden

bei uns nicht verkauft , noch aus ihren Gemeinen ver :

trieben . Sie beſaſen ihre Grundſtücke eigenthümlich ,
konnten ſie veraͤuſſern , auch teſtamentlich vererben , ihre
Kinder ungefragt Handwerker und Studien treiben laſſen ;

ſie hatten uͤberhaupt burgerliche Genuͤſſe; nur fehlte es

an der rechtlichen Vergewiſſerung . Danebſt waren die,

aus der alten Leibeigenſchaft flieſſenden Staatseinkuͤnfte ,
und das Verbot , daß der Unterthan ſeinem Herrn nicht

den Leib entziehen dürfe , ſamt dem erniedrigenden Na⸗

men — zuruͤck geblieben . Carl Frie derich aber —

der oft von den natürlichen Rechten , als dem Grund

zu allen heilſamen Staatseinrichtungen , ſprach — wollte
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zuvoͤrderſt uber freie Menſchen regieren , und gern

einige daran hinderliche Staatsrenten aufgeben . Er er⸗

mas , daß jezt der Zeitpunct gekommen ſey , in welchem

Er es vermochte . Einestheils waren alle Schulden der

herrſchaftlichen Kaſſen ſo gut als abgetragen , die Activ⸗

Capitalien vermehrt , und ſolche Ordnungen in die Staats⸗

ausgabe gebracht , daß man jaͤhrlich 30 oder 40,000 fl.

leicht entbehren konnte , ohne andere Beſtreitungen hoͤhe⸗

rer Wohlthaͤtigkeit — die , neben dem Beduͤrfniß , noch

auf Kulturverbeſſerung , auf Kuͤnſte und Wiſſenſchaften

herkoͤmmlich waren — zu verkuͤmmern . Anderntheils

war man der , aus Kraft des fruchtbaren und wohlge⸗

bauten Landes , ſich von ſelbſt ergebenden Mehrung der

Staats⸗Einnahme gewiß , und hatte zugkeich guten

Grund , an eine lange und gluͤckliche Ruhe in Teutſch⸗

land zu glauben . Denn ſie war vor kurzem erſt ( 1779 )

diii © im Sefhner Frieden aufs Neue befeftigt worden * ) .

wnt Maria Thereſia , deren lebhafter Betrieb dieſes

Friedens der lezte ſchoͤne Zug in ihrer Regierung war ,

farb 1780 , und Joſephs II unternehmender Geiſt

bi konnte ſich nun durch grofe Reformen in der ihm ange -

tuntziit fallenen Monarchie befriedigen . Andere Kriegs⸗Ausſichten

m fent auf dem feſten Lande waren nur allenfalls in Polen ,

prigen Å deffen omindfe Theilung 1772 angefangen hatte ; am

srid obt- Rhein war ſeelige Stille .

y bemGM

- W ) Vergl . das ſpaͤtere Capitel uͤber politiſche Verhaͤltniſſe .Tg
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Der Markgraf verkündete alſo ) : Er ſtehe fezt
an dem laͤngſt gewuͤnſchten Zeitpunct , um verſchiedene

Einrichtungen treffen zu koͤnnen , die Seine lieben Unter⸗

thaͤnen von allzubeſchwerlichen Auflagen befreien ſollen ,

und der Anfang ) werde mit Aufhebung der Leibei⸗

genſchaft andurch gemacht . Dieſe Reſolution hatte zur

naͤchſten Folge , daß der jaͤhrliche geringe Leibſchil —

ling an Geld oder Huͤhnern , und in Sterbfaͤllen der

Todfall oder das Beßthaupt — urſpruͤnglich ein , aus

der Verlaſſenſchaft des Leibeigenen vom Herrn gewaͤhltes

Erbſtuck , das jedoch auf eine Geldgabe herkoͤmmlich ge —

ſezt worden — imgleichen die , aus der Leibeigenſchaft
ſtammende Conceſſionstaxe von 10 kr . von jedem
100 fl. des Hauptvermoͤgens , das die Eltern ihren Kin⸗

dern ubergeben — jezt gar nicht mehr , in den ganz⸗
badiſchen Ortſchaften , erhoben wurden **) ,
Wo aber die Leibeignen gemeinſchaftlich waren , wie im

Sponheimiſchen mit den pfaͤlziſchen Fuͤrſten , in Gerns⸗

bach mit dem Hochſtift Speyer , im Prechthal mit

Fuͤrſtenberg : da konnte die Verwilligung nur erſt vor⸗

behalten und bedingt verſprochen werden ,

für den Fal , dag der Mitherr gleichfoͤrmig handeln

) Das Hauptreſtript in ber Beilage VI .

*½) Es ſollten alſo noch aͤhnliche Wohlthaten nachfolgen .
** *) Die Suden und Wiedertaͤufer wurden ausdruͤcklich in

die Befreiung mit eingeſchloſſen , wenn ſie auch nicht Leibei⸗
gene waren .

|
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wollte . So verhielt es ſich noch mehr mit demjenigen ,

groͤſſern Theil des fuͤrſtlichen Geſchenkes , welcher den

Umzug der Leibeignen betraf . Da mußte vorhin

der in fremde Hoheit wandernde Unterthan von ſeinem

Grund⸗ und Mobiliar - Vermoͤgen zurücklaſſen : zehn

Procent Abzug , zehn Procent Manumiſſionstax ,

und noch von allem Verkaufspreis der Liegenſchaften und

Fahrnißſtuͤcke , zwei Procent Pfundzoll ( im Bbadi⸗

ſchen Landſchaftsgeld genannt ) . Nicht einmal die

Expedition wegen dieſer wohlbezahlten Freilaſſungs⸗

und Wegzugs⸗Erlaubniß wurde ihm dreingefertiget ,

ſondern dafuͤr der eigene , obwohl geringe Kanzleitax

angeſezt. Rechnet man weiter , daß der Umziehende beim

Verkauf ſeiner Beſizungen , beim Transport , und an⸗

derwaͤrts bei der Wiedereinrichtung und dem Ankauf ,

bedeutenden Schaden zu erleiden pflegt : ſo erklaͤrt ſichs ,

daß gewoͤhnlich ein Viertel , zuweilen ein Drittel des

Hauptvermoͤgens einer Familie verloren ging ! Aber noch

druͤckender war — des haͤufigern Vorfalls und der

ſchreienden Unbilligkeit wegen — daß auch der Uiber⸗

ziehende vom Durlachiſchen ins Badiſche , und umgekehrt ,

ja ſelbſt von einem kleinen bbadiſchen Amt in das an⸗

dere, den halben Abzug , die halbe Manumiffions - Ge-
buͤhr und den ganzen Abzugs - Pfundzoll — alſo z. B .

von einem Brautſchaz 10 bis 12 Procente , entrichten

mußte . Alles dieſes ward nun gaͤnzlich aufgehoben ruͤck⸗

ſichtlich jeden Zugs der Unterthanen , der die badiſche
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Staatskaſſe allein berüͤhrte ) ; denn in ſo weit hing

die ganze Erreichung des hohen Ziels von unſerm Fuͤrſten

allein ab . Nicht alſo , wenn der Unterthan aus einem

Orte zog , wo die Stadt oder die ſonſtige Patrimonialobrig⸗

Feit , odet gar ein reichsſtaͤndiſcher Mitherr , am zehnten

Abzugspfennig , oder an dem kuͤnftigen Recht zu dem⸗

ſelben , Theil hatte . Hier konnte man nur mit Ein⸗

ſchraͤnkung, und mit Anreizung , die Bahn zum Guten

weiter oͤffnen. Wenn z. B . der Markgraf dem Buͤrger,

der aus einer badiſchen , an jenen Renten participirenden

Stadt zieht , den herrſchaftlichen Abzugs - Antheil ge —

radehin erlaſſen haͤtte: ſo waͤre ſicherer der ſtaͤdtiſche An⸗

theil fortbezogen worden — ſtatt daß die gewaͤhlte Be⸗

ſtimmung : „ es ſolle der erſtere nur in dem Fall nach⸗

gelaſſen ſeyn , wenn die Stadt den ihrigen gleichfalls

erlaſſe “ dieſelbe ſtaͤrker angeſpornt , und auch gerechtfer⸗

tigt hat , aus Liebe fuͤr ſich und ihre Nachkommen , zur

gleichen vollen Theilnahme beizuwirken . Was hier im

Kleinen — war auch im Groͤſſern zum Grundſaz genom⸗

men , nehmlich beim Wegzug der Unterthanen aus dem

Land . Ohne die erft feftgeftelte Reciprocitäͤt haͤtte
der Markgraf , gegen die Entlaſſung des ganzen Ver⸗

moͤgens aller Auswandernden , nur neue Unterthanen mit

beſchnittenem Vermoͤgen bekommen und — was am

*) Daß und warum die Abziehenden gleichwohl erſt nach einer
gewiſſen Staatsordnung und Anmeldung entlaſſen werden

koͤnnen , zeigte ſich in den naͤchſten Jahren .S i, Cap, XIV
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meiſten Ihm anlag — Er haͤtte alsdann nur wenigen

Menſchen geholfen , wollte aber vielen helfen ; wollte das

eben ſo politiſche als humane Princip der wech —

ſelſeitigen Abzugsfreiheit , ſo viel immerSein
Beiſpiel vermochte , in und auſſer Teutſchland aufſtellen .

Denn von Ihm wurde der freie Abzug zugleich als ein

Schuzbrief der Menſchheit gegen jede Gattung von Druck ,

und ohne dieſe Befugniß Niemand fuͤr recht frei , ange⸗

ſehen. Carl Friederich verkuͤndete daher allen

Seinen Unterthanen —nicht den jezt entlaſſenen Leibei⸗

genen allein — daß Er ihnen den freien Abzug geſtatte ,

ſofern ſie in ein Land ziehen , das den gleichen Grund —

ſaz erwidere . Aber Er ließ auch dieſe Ereigniſſe nicht

auf den ſpaͤten Zufall ausgeſezt , ſondern that gleichzeitig

einen zweiten Schritt , der Seinen eifrigſten Ernſt fuͤr

dieſen wichtigen Gegenſtand des Menſchenwohls aus⸗

druckte — den hoͤhern Lichtpunct bei Seiner Leibeigen⸗

ſchafts⸗Entlaſſung , der in die Weisheit und in

den lebendigen Betrieb Seines Freizuͤ⸗

gigkeits - Syſtems zu ſezen iſt ) . Er ſchrieb

) Dieſen Lichtyunct hat Schlettwein ( im aͤltern Archiv
B. VIII . S. 76 ꝛc. ) uͤberſchaut , indem er bie Beſchraͤn⸗

kungen des Reſeri ts v. 1783 tadelt und will , der Mark⸗

graf Pik u nmert
an

das mwas ein anderer Staat

eines Orts jedem abziehenden Unter⸗

zerade hin die game
Freiheit zugeſtehen ſollen . Dann

haͤtte er aber weniger gethan . Da dieſer Verfaſſer uͤber⸗

haupt bie Handlung pu verkleinern ſucht , und doch ſelbſt
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nehmlich an Seine Territorialnachbarn ſowohl , als an

entfernte Regenten , und ließ auch an kleinere ſtäͤdtiſche

Obrigkeiten ſchreiben , um ihnen die reciproke Convention

anzutragen ; die Tractaten gingen meiſtens mit gluͤck—

lihem Erfolg zu Ende . Monarchen , geiſt - und welt⸗

tiche Reichsfuͤrſten , Staͤdte und Abteyen “ ) ſchloſſen , mit

Hintanſezung des fiscaliſchen Vortheils , den ehrwuͤrdi⸗

gen Vertrag mit dem Markgrafen von Baden ab . Zwi⸗

ſchen dem groͤſſern und kleinern Lande fand ſich das

Verhaͤltniß der mehr oder weniger Uiberziehenden von

ſelbſt , ohne daß es einer ſchwierigen Beſtimmung be⸗

durfte . Bald hoͤrte man nun auch anderwaͤrts in Teutſch —

land oͤfter * ) von aͤhnlichen Conventionen uͤber Erlaſ⸗

ſung der Nachſteuer ; Carl Friederich , ſofern Er

ſie am Erſten und Gluͤcklichſten ins Weite betrieben

hat , kann als der Vertreter teutſcher Freizuͤ⸗

gigkeit angeſehen werden . Selbſt die ſpaͤtere Zeit —
die dieſelbe Lehre zur vollern Anerkennung und zu

noch

den Betrag der dadurch nachgelaſſenen Staatsrente auf

20,000 fl. jaͤhrlich uͤberſchlaͤgt : ſo leiſtet er der Anerken⸗

nung ihrer Erheblichkeit indirect einen Dienſt . Der Nach⸗

laß war ohne Zweifel groͤſſer , konnte aber nicht genau

berechnet werden , da er mehr oder weniger von der kuͤnftigen
Einſtimmung anderer Berechtigten abhing .

) S . die Beilage VI . , Unterbeilage X.

7˙ ) Aeltere landſtaͤndiſche Receſſe , z. B . in Wirtemberg ,
ſprechen ſchon die Freizuͤgigkeit aus ; aber ſie war , beim

haͤufigen Mangel der Reciprocitaͤt , immer noch eine Sel⸗
tenheit .

4prd teme
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noch glaͤnzenderm Vollzug bringt — wird gern den Namen

des fruͤhern Befoͤrderers feiern , der , als kleiner Fuͤrſt ,
ei , ſich durch keine Beſchwerniß Seiner Lage abhalten ließ ,

muthig voran zu gehn , und dem groſen Menſchenrecht

die Menge von Siegen auf teutſchem Boden ſchon zu

gewinnen *) .
S eit In Seinem Baden ſelbſt druͤckten ſich die Empfin⸗

dungen der Dankbarkeit in Deputationen und in Adreſſen ,

in feierlichen Gottesdienſten und lautem Volksjubel , in

Stiftung , Gedicht und Denkmal * ) , aus . Als nun

avthentiſche Erklaͤrungen jenes Nachlaßreſcripts noͤthig wur⸗

den : fo erfolgten fie niht zuruͤckziehend, ſondern in dem⸗

ſelben hohen , die Freiheit des Menſchen bezweckenden Sinn .

In der kurfuͤrſtlichen Zeit wurde ſogleich 1803 der Uiberzug

ihh von den neuen in die alten Lande , und umgefebrty von
;

allen Abzugs - Laſten frei gemacht , und an Erſtreckung der

Abzugs - Convention mit andern Landesherrn , auch auf die

Aunung neu⸗badiſchen Lande , gearbeitet — ſo viel man konnte .

Vom Jahr 1807 an , wurde die erfolgte Aufhebung der

Leibeigenſchaft in der badiſchen Pfalz , auch auf die media⸗

diſirten Lande angewandt , und 1808 innerhalb des gros⸗

herzoglichen Staats jeder Abzug , es möge ihn anſprechen

wer da wolle , abgeſtellt . Alles bewies den groſen Ernſt

und die Liberalitäaͤt , womit Carl Friederich Seinem

Plan nicht nur getreu blieb , ſondern ihn noch erweiterte ,

ſobald nicht mehr denkbare Klagen an Reichsgerichten , Ihm

die anfaͤnglichen Beſchraͤnkungen noͤthig machten .

l **) Die einheimiſchen Staͤdte brachten nah und nah freudig
y

ihte Abzugs⸗Antheile zum Opfer . Die Gerichte des Dberz

amts Birkenfeld ſtifteten eine jaͤhrliche Praͤmie fuͤr die ihnen

noch noͤthige Klee - und Baumpflanzung und Wieſen⸗

Its ma ) Als in ſpaͤtern Jahren ( 1786 , 1703 ) noch verſchiedene

II , Band . K
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der Geber ſo viele ſchoͤne Regung ſah : ſo entſchloß Er

ſich in der Stille Seines Cabinets , dem Lande zu ant -

worten , und nuzend die gefundene Gelegenheit , einen

noch tiefern Eindruck fuͤr Sein ganzes Regierungsſyſtem ,

beſonders aber fuͤr Lieblingsſaͤze , in den Gemuͤthern zu

gründen . Ohne erſt mit Jemand in Berathung einzu-

gehen , ſchrieb Er eigenhaͤndig den nachmals gedruckten

und ohne Prunk vertheilten , im In - und Ausland ge⸗

prieſenen Rufſa ! : „ Meine Antwort auf die

Dankſagungen des Landes , nach Aufhe —

bung der Leibeigenſchaft — Carlsruh den

19ten September 1783 * ) “ nieder . Carl

Friederich beginnt alſo : „ Daß das Wohl des Re⸗

„ genten mit dem Wohl des Landes innig vereint ſey,

Verbeſſerung ; die Austheilung ſolle immer auf den 10ten
Sept . geſchehen , von welchem des Markgrafen Antwort

datirt . Die Gemeine Eutingen des Oberamts Pforzheim
ſezte an der Landſtraſſe eine Saͤule des Andenkens , unter
deren Hauptbezeichnung die Worte ſtehen : „ Wanderer
dieſer Straſſe , ſag deinem Land und der
Welt unſer Gluͤck : hier ift der edelfte Mann
Fuͤrſt “ . Welch ein ſchoͤnes Gegenſtuͤck zu den zwei

Obelisken, die der Markgraf theils acht Jahre zuvor dem
Bienenvater Lang bei Linkenheim zum Dank fuͤr feine

Austrokung des Dammfeldes , und ſpaͤter als Kurfuͤrſt ,
dem Stifter des Amalienbergs Rindenſchwender bei
Gaggenau , zum Dank fuͤr ſeine Belebung des Ackerbaus ,
Gewerbfleiſſes und Handels jener Gegend —hat ſezen
laſſen !

„) Wurde zugleich ins Franzoͤſiſche uͤberſezt und bei Macklot
in Carlsruh herausgegeben .

|
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„ ſo , daß beider Wohl - oder uibelſtand in Eins zuſam⸗

„ men flieſſen , iſt bei Mir , ſeit dem Ich Meiner Be⸗

„ ſtimmung nachzudenken gewohnt bin , ein feſter Saz
„ geweſen . Ich , kann alſo , wenn Ich etwas zu dem

„ Beſten des Landes thun kann , dafuͤr keinen Dank er⸗

„ warten noch annehmen . Was Mich ſelbſt vergnuͤgt,
„ Mir Beruhigung gibt , Mich der Erfuͤllung Meiner

„ Wuͤnſche — ein freies , opulentes , geſittetes , chriſtliches

„ Volk zu regieren — naͤhert, dafür kann man Mir

„nicht danken . Ich aber habe dem Hoͤchſten zu danken ,

„ der Mich die Erfuͤllung Meiner Wuͤnſche hoffen laͤßt .

„ Ich glaube gegenwaͤrtigen Anlaß benuzen zu koͤnnen,

„ um einige Reflexionen und Ermahnungen an die Herzen

„ derer , die ihnen Eingang geben wollen , zu legen . “

Cr maht uns hierauf achtſam auf das nahe Ber -

haͤltniß, in welchem der Menſch mit ſeiner Familie , dieſe

mit dem Wohnort , die Doͤrfer und Staͤdte mit dem

District der ſie umgibt , die Aemter mit dem ganzen

Land , das Land mit ſeinem Fuͤrſten , mit deſſen Familie ,

mit denen die ihm den Staat erhalten helfen , und ſo

wiederum mit Allen — ſtehen . Er folgert hieraus :

„ daß es nur eine groſe Familie ſey “ und

und daß zu deren Endzweck , zum Wohl des Ganzen ,

auch jedes Glied , ſo weit ſeine Kraͤfte und Verhaͤltniſſe

hinreichen , mitwirken muͤſſe.

„ Will Jemand , heist es dann , „Antheil an der Frei⸗

„heit haben : ſo muß er jeden andern in dem Genuſſe der

K 2
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„ſeinigen ungeſtoͤrt laſſen , weil die Freiheit in dem ge⸗

„ſellſchaſtlichen Leben nichts anders iſt , als der freie

„ Genuß unſeres Eigenthums unter dem Schuz der Geſeze.

„ Es iſt alſo keine Freiheit ohne Geſeze , welche den Bos⸗

„haften einſchraͤnken, wenn er ſchaden und dadurch der

„ Freiheit ſeiner Mitbuͤrger zu nahe treten will . Die

„Freiheit kann alſo nur fuͤr den guten Menſchen ſeyn ,

„die Boshaften koͤnnen ſie nicht genieſſen , weil Boͤſes

„ thun nicht frei heiſſen kann . Wenn aber auch die Geſeze

„ den Boshaften nicht erreichen koͤnnten, fo wirde er doh ,

„ wenn er ſeine Vernunft gebrauchen wollte , einſehen ,

„ daß er ſich ſelbſt ſchadet , wenn er Zerruͤttungen in

„ſeinen Verhaͤltniſſen anſtiftet . Ein jedes Laſter , ein

„jedes Verbrechen , iſt Irrthum , iſt Thorheit ; eine jede

„ Tugend iſt Weisheit . Wer Geſeze , Ordnung , Tugend

„ und Religion liebt , und zur Richtſchnur nimmt , der

yiſt weiſe , der iſt frei ! Denn er wuͤnſcht nur , was ihm

„ Niemand verbieten , hingegen was ihn und Andere

„gluͤcklich machen kann ; nichts ſchraͤnket ihn ein ; er

„feſſelt ſeinen Naͤchſten mit Banden der Liebe und des

„ Vertrauens ; er fuͤhlt ſeinen Werth , feine Wuͤrde , als

„ Menſch , als Chriſt , als Vaterlands - Freund . “
Carl Friederich der Phyſiocrat Y) geht ſodann

auf die Quellen des Staatsreichthums uͤber und entwickelt :

*) ober treffender „ lami des hommes “ nah bem Sitel
des phyſiocratiſchen Hauptwerks von Mirabeau dem Vater .
Da verſchiedene Beurtheiler des erſten Bandes dieſer Ge⸗
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daß in Gewinnung der erſten Naturproducte , und in

al ipi Vermehrung dieſer Production , alle Staͤnde intereſſirt

ſeyen ; daß , in der weitern Circulation , weder der Uiber —

nle dy fluß noch der Unwerth der Producte , fondern die Ner -

D Dodii bindung von Uiberfluß und hohem Werth , den Wohl⸗

ſchichte , bei deſſen Cap . XXV . zu erfahren gewunſcht , wie

À der erſte Keim jenes Syſtems ſich in der Seele des Mark⸗
e grafen gebildet haben moͤge? fo wird nachtraͤglich bemerkt ,

uuchbetz daß Er , vermoͤge der erhaltenen frommen Erziehung , Sein

von Natur heftiges Temperament vor allem beherrſchte ,
und ſich als Juͤngling ſchon haͤufig der Contemplation ergab .
Er hatte beſonders die Grundſäze von Amboise und von
Sully ſich lebhaft eingepraͤgt, ehe Er bie Regierung antrat .
Als darauf 1756 jenes Werk von Mirabeau erſchien und

ò kofin in gan ; Europa Aufſehen machte : ſo ſtudierte es Carl
Friederich (alſo lang ehe Schlettwein , der vielmehr von
Ihm lernen konnte , in Seine Dienſte trat ) und faßte

J, N eine Art Ehrerbietung fuͤr den Grafen , dem Er 1768
( wo inmittelſt auch der Grosherzog von Toſcana mit Bei —

w ſpiel vorangegangen war ) den erſten merkwuͤrdigen Brief
m T

ſchrieb , und ihn ins Vertrauen ſezte uͤber Seine Neigung ,
und Ai das Syſtem naͤher in Seinem Lande anzuwenden , aber

auch uͤber die Beſorgniſſe , die einem kleinen Staat beim

Mangel der Ruͤndung und bei der ſchweren Moͤglichkeit,
alle einmal eingefuͤhrten indirecten Staatsrenten zu. ent -

behren oder umzuwandeln , entſtehn . In dieſem Brief

äuſſerte der Markgraf die , bei ſich damals ſchon feſtgeſezte

Abſicht , Seinen Unterthanen die Leibeigenſchaft und die

damit verbundenen Abgaben , ohne irgend eine Compenſa⸗
tion nachzulaſſen . Das Schreiben wurde zu Paris , in

der phyſiocratiſchen Geſellſchaft , die alle Freitage im Haus
von Mirabeau ſich ſammelte , oͤffentlich verleſen und hoch

geprieſen . Der Graf antwortete mit der Aufmunterung ,

die man ſich vorſtellen kann . Bei der Pariſer Reiſe von
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ſtand ausmachen ; daß , ſo wenig der freie Handel der

Producte gehemmt werden fok , eben fo wenig die Frei -

heit in den Gewerben der Staͤdtebewohner , durch aus⸗

ſchlieſſende Rechte von Einzelnen , den Andern geraubt

werden duͤrfe . „ Weg , mit allem Neid , mit der Selbſt⸗

„heit , die Andern das verſagen witl , was ſie fuür ſich

„ſelbſt fuͤr nüzlich haͤlt ! —

Er ruft : „ Menſchen aller Klaſſen im Staat ,

„ Freunde , Landsleute , freie teutſche Maͤnner ! ihr ,

„die ihr einen der fruchtbarſten , gelindeſten Him⸗

„melſtriche Teutſchlands bewohnet , wo ihr ſchon vor

7700 Jahren von Zaͤhringern , aus deren Blut Fh ab -

„ ſtamme , von Generation zu Generation gefuͤhrt wurdet ,

„vereiniget eure Kraͤfte mit den Meinigen , der Ich nun

„ bald 37 Jahre die Gnade von Gott habe , unter ſeinem

„ Segen , jedoch nicht ohne Leiden , Schmerz und Be⸗

„truͤbniß , euch vorzuſtehen — vereiniget euch mit Mir

mum allgemeinen Wohl ! Laßt Mich den Troſt mit in

„die Ewigkeit hinnehmen , daß Ich ein an Wohlſtand ,

„Sittlichkeit und Tugend wachſendes Volk pochat
nbhabe, ”

1771 knuͤpfte nun die perſönliche Bekanntſchaft dies Band

feſter . Dort waren Palm , Gayling und Schlettwein in
der Begleitung . Carl Friederich lernte noch andere

ausgezeichnete Phyſiocraten kennen , unter andern Dupont ,
der zwei Jahre darauf in Carlsruh erſchien , (vergl. Beil. III ) .

z Correſpondenz mit ihm , wie mit Mafupi ward
ortgeſezt bis zum vollen Ausbruch der Revolution i . J . 1789 .
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„Laſſet , heist es bald darauf , den ſchon eingeſchli —

ychenen Luxus nicht weiter einreiſſen , er ſchadet noch mehr
„ dadurch , daß er die Sitten verderbt , als dadurch , daß

nèt der Habfoligteit wehe thut . Geyd lieber tugendhaft
„ und arm , als laſterhaft und reich . Erziehet euere Kin —

„der zur Tugend ; lehret ſie , wahrhaft ſeyn und

„die Lugen haſſen . Gehet ihnen mit guten Beiſpielen
„ vor ; es iſt hohe Pflicht ; Gott foderts von euch ; ihr

ſeyd es euern Kindern , euch ſelbſt , euerm Vaterland

„ſhuldig ; ſie ſind der Segen eures Hauſes , die Stuͤze
neures Alters , die Stårfe des Staats , wenn fie Tugend ,

e

E

2
ut $41 „Religion und Ehre fennen , — — Gine Lehre deg

tu ſerſten groͤßten Sittenlehrers , der jemals geweſen iſt

RAE „ und ſeyn wird , die laßt uns zur Regel unſers Betra —

uter fin „ gens , unſerer Nachahmung dienen : Alles was ihr

jmi ~wolt , da euh die Leute thun follen , Das thut ibr

„ihnen ; denn das iſt das Geſez und die Propheten . “

Hier preiôt Er die Religion , ata die. unferer eigenen

Merſchenkraft , oder vielmehr Schwachheit , zu Hilfe
kommen muͤſſe, und ruft die oͤffentlichen Diener derſelben

auf , die ganze Staͤrke ihres Amtes zu gebrauchen . —

Indem Er ſo den Weeg des Rechtthuns und der Gottes⸗

Verehrung verfolgt , ſo findet Er den Begriff der Ehre

—in dem Zeugniß des Gewiſſens , edle Handlungen
aus edlen Beweggruͤnden vollbracht zu haben , und ,

dieſe Uibereinſtimmung vorausgeſezt , in dem Beifall des

Publicums . Er wendet hier die obige allgemeine Moral -
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regel noch beſonders darauf an , daß wir unſern Neben⸗

menſchen ſo beurtheilen muͤſſen , wie wir wuͤnſchen von

ihm beurtheilt zu werden . — Am Schluß ergieſen ſich

nochmals aus dem vollen Herzen dieſe Worte :

„ Moͤchte Tugend , Religion und Ehre

„ uns zu einem freien , opulenten , geſitte⸗

„ ten , chriſtlichen Volk noch immer mehr

„ heranwachſen machen ! Das iſt Mein

„ Verlangen , das ſind Meine Wuͤnſche ! “—

Dieſes erhabene Supplement zu einer trefflichen

Regentenhandkung vollendete unſern Enthuſiasmus , und

befriedigte ſelbſt das kalte Nachdenken , welches datin

den natuͤrlichen , taͤglich erprobten Character des Mark⸗

grafen — wie Er entfernt von jeder Affectation ſich dar⸗

ſtellt — erkannte . Aus dieſen Geſichtspuncten moͤgen
auch unſere Nachkommen die Geſchichte des Jahrs 1783
— das uns im Fruͤhting voll Trauer war , im Herbſt
voll Jubel eines ganzen Landes war — auffaſſen und

mit einer freudigen Ehrfurcht fih einprågen *) .
Bemerken wir noch den glücklichen und deutenden

Zufall , daß in demſelben Jahr , in welchem die badiſchen

Unterthanen uͤber die erhaltene Freiheit frohlockten , die

) Zur Vollendung und zum Ausbruch der allgemeinen Froͤh⸗
lichkeit kam noch das teiche Geſchenk vom Himmel —eine
Weinernte die an Menge und an Guͤte des Ertrags , den
Jahrgang 1783 , nicht blos im Badiſchen , ſondern weit
am Rheinſtrom , beruͤhmt gemacht hat .
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groͤſſere Welt , auf beiden Haͤmisphaͤren, von einem

viel weitern Freiheits - Begriff belebt wurde . Denn

es wurde im Anfang von 1783 , im Frieden von

Verſailles , die Independenz der 13 americaniſchen Pro⸗

vinzen anerkannt . Alle harmoniſchen Ideen fanden nun

leichtern Eingang . Das Wahre , was die ſpaͤtere Re -

volutionszeit , in ihrem Urſprung , vom dem hohen Gut

der menſchlichen Freiheit ins Licht gehoben , aber ſogleich

mit Irrthuͤmern vermengt , und nachmals ſo graäͤßlich

mißbraucht hat — war 1783 ſchon meiſtens in feiner ungez

truͤbten Schoͤnheit geſagt , empfunden und verwirklichet .

XIII .

Schickſale und Fortſchritte

von 1784 bis 1789 .

Große Theurungen , Wetterſchäden , Brände . Uiber⸗

wiegende Wohlthat der neuen Executions - Ordnung . Die

Scribenten .

Der Zeitabſchnitt , zu dem wir hier uͤbergehen,

beginnt und ſchließt mit einer ſchweren Theurung . Dem

auſſerordentlichen Winter von 1783 auf 1784 ) folgte

) S . Boͤckmann Beitraͤge zur phyſiſchen Geſchichte des auſſer⸗

ordentlichen Winters v. Nov . 1783 bis April 1784 . Ihm

waren i. J . 1783 die anhaltenden Hehrrauche , und die
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